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Steuerreform – fossil betriebe Fzg. 

Welche Maßnahmen sieht die Steuerreform für fossil 
betriebene Fzg. vor? 

 Erhöhung des Sachbezugs von 1,5% auf 2% bei Firmenfahrzeugen 
mit einem CO2-Ausstoß von über 130 g/km 

 Jährliche Reduktion der CO2-Grenze bis 2020: 

 

 

 

 

 Erhöhung der Sachbezugsobergrenze von 720 € auf 960 € mtl. 
(bei Firmenfzg. mit einem CO2-Ausstoß von über 130 g/km) 
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Jahr der Anschaffung CO2-Grenze 

ab 2016 130 g/km 

ab 2017 127 g/km 

ab 2018 124 g/km 

ab 2019 121 g/km 

ab 2020 118 g/km 
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Welche Maßnahmen sieht die Steuerreform für elektrisch 
betriebene Fzg. vor? 

 Sachbezugsbefreiung bei Firmenfahrzeugen mit 0 g/km CO2-Ausstoß 

 Das Rechenbeispiel soll die Ersparnis für den Mitarbeiter verdeutlichen: 
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Sachbezug 
BMW X3 xDrive20d Schaltung  

mit 135 g/km CO2-Ausstoß 
Elektrofahrzeug  

mit 0 g/km CO2-Ausstoß 

Brutto (Monat) 960 € 0 € 

Netto bei 50% 
(Monat) 

480 € 0 € 

Netto bei 
50%(1 Jahr) 

5.760 € 0 € 

Netto bei 50% 
(4 Jahre) 

23.040 € 0 €  

Alle Angaben ohne Gewähr. 
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Was ist bei der Sachbezugsbefreiung ab 2016  
insb. zu beachten? 

 Sachbezug bedeutet grundsätzlich die teilweise oder völlig kostenlose 
Nutzung eines Kfz des Dienstgebers durch einen Dienstnehmer für 
außerbetriebliche Zwecke. 

 Die Sachbezugsbefreiung gilt auch für bereits bestehende 
Elektrofahrzeuge. 

 Die Sachbezugsbefreiung gilt nur für vollelektrisch betriebene 
Fahrzeuge, also keine Hybride oder Range Extender. 

 Die Sachbezugsbefreiung ist unabhängig vom Anschaffungswert. 
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Welche Maßnahmen sieht die Steuerreform für elektrisch 
betriebene Fzg. vor? 

 Vorsteuerabzugsberechtigung für Firmenfahrzeuge mit  
0 g/km CO2-Ausstoß 

 ab 80.001 € inkl. MwSt.: die Vorsteuerabzugsberechtigung entfällt 

 bis 80.000 € inkl. MwSt.: die Vorsteuer kann nur für die ersten 
40.000 € inkl. MwSt. geltend gemacht werden 

 bis 40.000 € inkl. MwSt.: 100%e Vorsteuerabzugsberechtigung 
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Was ist bei der Vorsteuerabzugsberechtigung ab 2016  
insb. zu beachten? 

 Es gelten die "Anschaffungskosten" gem. § 6 Z 10 
Einkommensteuergesetz  (= Listenpreis  inkl. USt abzgl. tatsächlicher 
Rabatte und öffentlicher Zuschüsse/Förderungen). 

 Nicht alle Unternehmen sind vorsteuerabzugsberechtigt (z.B. Ärzte). 

 Die Vorsteuerabzugsberechtigung gilt auch für die laufenden  
Kosten bestehender leasingfinanzierter E-Fahrzeuge  
(bspw. Leasingrate und Wartungskosten), jedoch nicht rückwirkend. 

 Bei allen Angaben und Auskünften handelt es sich um den aktuellen 
Stand (30.9.2015) der veröffentlichten teils unvollständigen Meinungen  
und Erläuterungen zum Gesetz. Es können sich Konkretisierungen  
und damit Abweichungen ergeben. Alle Angaben ohne Gewähr. 
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